BNotO §§ 24, 117b 

Bestellung von Diplomjuristen zu Notaren; Übergangsregelung für Altersgrenze in neuen Bundesländern

Änderungen durch das "Erste Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesminsteriums der Justiz" 
Zusammenstellung der einschlägigen Teile der Gesetzesmaterialien (DNotI)

BGBl. 2006, 866, 872 
Artikel 39

Änderung der Bundesnotarordnung

(303-1)

Die Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-1, veröffentlichten be​reinigten Fassung, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. Dezember 2005 (BGBl. 1 S. 3679), wird wie folgt geändert:
1. In § 24 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Reichsgesetzes” durch das Wort „Gesetzes” ersetzt.
2. Nach § 117a wird folgender § 117b eingefügt: 
„§ 117b
(1) Abweichend von § 5 kann auch ein deutscher Staatsangehöriger zum Notar bestellt werden, der ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Universi​tät oder Hochschule der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Staatsexamen abgeschlossen und einen zweijährigen Vorbereitungsdienst mit einer Staatsprüfung absolviert hat. Auf den Vorbereitungs​dienst mit der Staatsprüfung wird verzichtet, wenn der Bewerber als Notar in einem Staatlichen Notariat tätig war oder zehn Jahre als Jurist gearbeitet hat und notarspezifische Kenntnisse nachweist.
(2) Abweichend von § 47 Nr. 1 können in den Län​dern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bestellte Notare, die am 8. September 1998 das 58. Lebensjahr vollendet haben, bis zum Ablauf des 7. September 2010 im Amt bleiben.”
Regierungsentwurf, BR-Drucks. 329/05 vom 6.5.05, Entwurf für die Gesetzesänderung (S. 21/22): 
Art. 39
Änderung der Bundesnotarordnung

(303-1)

Die Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. März 2005 (BGBl. I S. 837), wird wie folgt geändert:
1. In § 24 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Reichsgesetzes“ durch das Wort „Gesetzes“ ersetzt.
2. Nach § 117a wird folgender § 117b eingefügt:
„§ 117b
(1) Abweichend von § 5 kann auch ein deutscher Staatsangehöriger zum Notar bestellt werden, der ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Universität oder Hochschule der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Staatsexamen abgeschlossen und einen zweijährigen Vorbereitungsdienst mit einer Staatsprüfung absolviert hat. Auf den Vorbereitungsdienst mit der Staatsprüfung wird verzichtet, wenn der Bewerber als Notar in einem Staatlichen Notariat tätig war oder zehn Jahre als Jurist gearbeitet hat und notarspezifische Kenntnisse nachweist.
(2) Abweichend von § 47 Nr. 1 können in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bestellte Notare, die am 8. September 1998 das 58. Lebensjahr vollendet haben, bis zum Ablauf des 7. September 2010 im Amt bleiben.“

Regierungsbegründung (BR-Drucks. 329/05, S. 162/163): 

Zu Artikel 39:

Zu Nummer 1:

Diese Änderung der Bundesnotarordnung trägt lediglich dem Umstand Rechnung, dass das frühere “Reichsgesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ nunmehr die Bezeichnung “Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ trägt (III.1.1. des allgemeinen Teils der Begründung).
Zu Nummer 2:

Mit dem neuen § 117b werden die Regelungen des Artikels 13 Abs. 7 und 9 des Dritten Gesetzes zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze vom 31. August 1998 (BGBl. I S. 2585, 1999 I S. 194), die durch Artikel 40 dieses Gesetzes aufgehoben werden, in die Bundesnotarordnung (BNotO) überführt.
§ 117b Abs. 1 regelt eine Ausnahme von dem Grundsatz, wonach Voraussetzung für die Bestellung zum Notar die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz ist. Bewerbern aus den neuen Ländern, die die fachlichen Befähigungsvoraussetzungen nach der Verordnung über die Tätigkeit von Notaren in eigener Praxis erfüllten oder bereits nach dieser bestellt wurden, bleibt damit der Zugang zum Notariat weiter offen.
Die Regelung wird jetzt auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass Diplomjuristen seit der Wiedervereinigung wie Volljuristen volle Freizügigkeit genießen und entspricht damit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 26. September 2001 - 1 BvR 1740/98, NJW-RR 2002, S. 492 ff.). Diplomjuristen können daher unmittelbar im ganzen Bundesgebiet zum Notar bestellt werden, ohne vorher in den neuen Ländern bestellt gewesen zu sein. Damit ist es gleichzeitig nicht mehr erforderlich, Artikel 13 Abs. 7 Satz 3 des Dritten Gesetzes zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze vom 31. August 1998 zu überführen, der Diplomjuristen nach vorheriger Bestellung in den neuen Ländern die Möglichkeit eröffnete, ihre berufliche Tätigkeit im Umweg über den Bestellungswechsel innerhalb des ganzen Bundesgebietes zu verlagern.
Diese Modifizierung des § 5 BNotO lässt die Regelung des § 7 Abs. 1 BNotO unberührt.
§ 117b Abs. 2 überführt die in Artikel 13 Abs. 9 des Dritten Gesetzes zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze geregelte Ausnahme von der Altersgrenzenregelung (§ 47 Nr. 1 i.V.m. § 48a BNotO) in die Bundesnotarordnung. Im Geltungsbereich der Verordnung über die Tätigkeit von Notaren in eigener Praxis galt keine Altersgrenze. Deshalb ist den in den neuen Ländern zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dritten Gesetzes zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze am 8. September 1998 bereits bestellten Notaren eine zwölfjährige Übergangsfrist eingeräumt worden; diese läuft erst am 7. September 2010 ab.

Empfehlung des BR-Rechtsausschusses, BR-Drucks. 329/1/05 vom 6.6.05 (S. 8): 
10. Zu Artikel 39 Nr. 1a -neu- (§ 110a Abs. 7 -neu- BNotO)

In Artikel 39 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzufügen:
1a. Dem § 110a wird folgender Absatz 7 angefügt:
"(7) Die Wirksamkeit der Entscheidungen der Disziplinargerichte, der Aufsichtsbehörden, der Landesjustizverwaltungen und der Notarkammern wird durch die Aufhebung der Verordnung über die Tätigkeit von Notaren in eigener Praxis vom 20. Juni 1990 (GBl. I Nr. 37 S. 475) nicht berührt."
Begründung:
Artikel 13 Abs. 5 des Dritten Gesetzes zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze vom 31. August 1998 (BGBl. I S. 2585, 1999 I S. 194), der mit Artikel 40 des Gesetzentwurfs aufgehoben werden soll, ist noch nicht entbehrlich und sollte daher als erhaltungsbedürftiger Regelungsrest in die Bundesnotarordnung überführt werden. Die bis zum 8. September 1998 auf der Grundlage der VONot ergangenen Entscheidungen der Disziplinargerichte, der Aufsichtsbehörden, der Landesjustizverwaltungen und der Notarkammern dürften auf Grund der Zehn-Jahres-Frist des § 110a BNotO auch heute noch nicht in jedem Fall getilgt sein. Die Anordnung der Fortwirkung dieser Entscheidungen kann daher noch Bedeutung erlangen.

Beschluss des Bundesrates, BR-Drucks. 329/05 (Beschluss) vom 17.6.2005 (S. 7): 

10. Zu Artikel 39 Nr. 1a -neu- (§ 110a Abs. 7 -neu- BNotO)
In Artikel 39 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzufügen:
1a. Dem § 110a wird folgender Absatz 7 angefügt:

"(7) Die Wirksamkeit der Entscheidungen der Disziplinargerichte, der Aufsichtsbehörden, der Landesjustizverwaltungen und der Notarkammern wird durch die Aufhebung der Verordnung über die Tätigkeit von Notaren in eigener Praxis vom 20. Juni 1990 (GBl. I Nr. 37 S. 475) nicht berührt." 
Regierungsentwurf mit Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung, BT-Drucks. 16/47 vom 3.11.2005:

Regierungsbegründung zu Art. 39 (BT-Drucks. 16/47, S. 57) = BR-Drucks. 329/05, S. 162/163 (s.o.)

Stellungnahme des Bundesrates zu Art. 39 (BT-Drucks. 16/47, S. 104) = BR-Drucks. 329/05 (Beschluss) vom 17.6.2005, S. 7 (s.o.) 

Gegenäußerung der Bundesregierung (BT-Drucks. 16/47, S. 109): 

Zu Nummer 10

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab.
Artikel 13 Abs. 5 des Dritten Gesetzes zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze vom 31. August 1998 (BGBl. I S. 2585, 1999 I S. 194) stellt lediglich klar, dass die Wirksamkeit von Entscheidungen der Disziplinargerichte,

der Aufsichtsbehörden, der Landesjustizverwaltungen und der Notarkammern bei Aufhebung der ihnen zugrunde liegenden Verordnung über die Tätigkeit von Notaren in eigener Praxis vom 20. Juni 1990 (GBl. I Nr. 37 S. 475) unberührt bleibt. Der Regelungsgehalt der Vorschrift ist deklaratorischer Natur. Die Entscheidungen haben Rechts- oder Bestandskraft aus sich selbst heraus. Die Aufhebung von Artikel 13 Abs. 5 des oben genannten Gesetzes wirkt ex nunc. Dies ändert nichts an der Rechts- oder Bestandskraft von Entscheidungen, die auf der genannten Verordnung beruhen. Deren Rechtsfolgen bleiben unangetastet.
Deshalb braucht die Vorschrift nicht in die Bundesnotarordnung überführt zu werden.

Der Gesetzesbeschluss des Bundestages (BR-Drucks. 114/06 vom 17.2.2006) folgte dem Gesetzesvorschlag der Bundesregierung, auch zur Änderung der Bundesnotarordnung. Die Änderungsvorschläge des Bundesrates wurden nicht übernommen. 

Der Bundesrat rief den Vermittlungsausschuß nicht an (BR-Drucks. 114/06 (Beschluss). Das Gesetz konnte daher wie vom Bundestag beschlossen in Kraft treten. 

